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1. Rechtsgrundlage 
Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 SGB V in 
Richtlinien über die Versorgung der Versicherten mit Zahnersatz. Die Richtlinien sind gemäß 
§ 92 Absatz 1a Satz 1 SGB V auf eine ursachengerechte, zahnsubstanzschonende und 
präventionsorientierte Versorgung mit Zahnersatz auszurichten. Gemäß § 56 Absatz 2 
Satz 11 SGB V hat der G-BA den Inhalt und den Umfang der prothetischen 
Regelversorgungen in geeigneten Zeitabständen zu überprüfen und an die 
zahnmedizinische Entwicklung anzupassen. 

2. Eckpunkte der Entscheidung  
2.1 Inhalte der Entscheidung 
Mit dem vorliegenden Beschluss wird die Zahnersatz-Richtlinie aufgrund einer vom G-BA 
durchgeführten Überprüfung des Inhalts und Umfangs der prothetischen Regelversorgung 
gemäß § 56 Absatz 2 Satz 11 SGB V an die zahnmedizinische Entwicklung dahingehend 
angepasst, dass zum Ersatz eines Schneidezahns bei ausreichendem oralen 
Schmelzangebot an einem oder beiden Pfeilerzähnen als Regelversorgung eine einspannige 
Adhäsivbrücke mit Metallgerüst mit einem oder zwei Flügeln angezeigt sein kann (D. II. 22). 
Bei Versicherten im Alter zwischen 14 und 20 Jahren können außerdem zum Ersatz von 
zwei nebeneinander fehlenden Schneidezähnen bei ausreichendem oralen Schmelzangebot 
der Pfeilerzähne als Regelversorgungen eine einspannige Adhäsivbrücke mit Metallgerüst 
mit zwei Flügeln oder zwei einspannige Adhäsivbrücken mit Metallgerüst mit je einem Flügel 
angezeigt sein (D. II. 24). 

2.2 Begründung 
Zur wissenschaftlichen Fundierung seiner gesetzlichen Überprüfungspflicht hat der G-BA mit 
Beschluss vom 19.04.2012 die Deutsche Gesellschaft für Prothetische Zahnmedizin und 
Biomaterialien e. V. (DGPro) beauftragt, einzelne Fragestellungen, wie sie der G-BA am 
21.10.2010 beschlossen hatte, zu beantworten. Dabei waren Fragestellungen zu möglichen 
gleichwertigen oder geeigneteren Alternativen zur Regelversorgung zu den Befunden 1.1, 
1.2, 2.1 bis 2.5, 1.3 und 2.7 sowie Fragen zur Herstellung von Modellen, insbesondere 
Sägemodellen, Einzelstumpfmodellen und Modellen nach Überabformung nach den 
Nummern 005-1, 005-2 und 005-3 BEL-II im Rahmen der zahntechnischen 
Arbeitsvorbereitung (Befunde 1.1, 1.2, 2.1 bis 2.5, 4.8, 6.3, 6.6, 6.7, 6.9, 6.10, 7.1, 7.2, 7.3) 
zu bearbeiten.  

Nach Auswertung der Antworten der DGPro hatte der Unterausschuss Zahnärztliche 
Behandlung (UA ZÄ) in seiner Sitzung am 20.05.2014 auf Antrag von KZBV, GKV-SV und 
der PatV die AG Zahnersatz zunächst damit beauftragt, eine Anpassung der Zahnersatz-
Richtlinie hinsichtlich der Aufnahme der vollkeramischen Adhäsivbrücke mit einem Pfeiler 
zum Ersatz zentraler und lateraler Schneidezähne vorzubereiten.  

In der Sitzung des UA ZÄ am 24.11.2014 wurden jedoch seitens des GKV-SV aktuelle 
Studien zu Adhäsivbrücken mit Metallgerüst vorgelegt, die von der DGPro noch nicht 
berücksichtigt werden konnten, deren Ergebnisse für die weiteren Beratungen jedoch 
relevant sind (Saker et. al, 2014 und Botelho et. al., 2014). 

Die AG Zahnersatz hat daher am 31.03.2015 ihre Beratungen unter Einbeziehung der neuen 
Studien wieder aufgenommen. Der UA ZÄ hat am 18.09.2015 die DGPro gebeten, die nach 
Vorlage ihres Abschlussberichtes veröffentlichten Studien hinsichtlich ihrer Relevanz für die 
Fragestellungen zu bewerten. Die DGPro hat die Nachfragen am 18.10.2015 beantwortet. 
Am 13.11.2015 hat der UA ZÄ das Stellungnahmeverfahren zur Änderung der Zahnersatz-
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Richtlinie eingeleitet und am 15.01.2016 die Anhörung durchgeführt. 
Stellungnahmeberechtigte Organisationen waren die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) 
sowie der Verband Deutscher Zahntechniker-Innungen (VDZI). Dazu wurde in die Anhörung 
erneut die DGPro einbezogen. 

Der G-BA hat die eingegangenen schriftlichen Stellungnahmen sowie die Ergebnisse der 
durchgeführten Anhörung am 12.02.2016 ausgewertet. Er ist zum Ergebnis gekommen, dass 
zum Ersatz eines zentralen oder lateralen Schneidezahns bei ausreichendem oralem 
Schmelzangebot an einem oder beiden Pfeilerzähnen als Regelversorgung gem. § 56 Abs. 1 
SGB V eine einspannige Adhäsivbrücke mit Metallgerüst mit einem oder zwei Flügeln als 
Regelversorgung angezeigt sein kann. Dazu können in Fortführung der bereits bestehenden 
Vorgaben der Zahnersatz-Richtlinie (D. II. 24) bei Versicherten im Alter zwischen 14 und 20 
Jahren zum Ersatz von zwei nebeneinander fehlenden Schneidezähnen bei ausreichendem 
oralen Schmelzangebot der Pfeilerzähne als Regelversorgung eine einspannige 
Adhäsivbrücke mit Metallgerüst mit zwei Flügeln oder zwei einspannige Adhäsivbrücken mit 
Metallgerüst mit je einem Flügel angezeigt sein. 

Adhäsivbrücken mit Metallgerüst mit einem Pfeiler zum Ersatz zentraler oder lateraler 
Schneidezähne stellen unter dem Gesichtspunkt der Haltbarkeit zum einen eine 
gleichwertige bzw. unter dem Gesichtspunkt der geringeren Invasivität und geringeren 
Kariesrate eine geeignete Alternative zur metallische Voll- oder Teilkrone als Brückenanker 
dar. 

Nicht als Regelversorgung zuzuordnen ist dagegen eine Versorgung mit Adhäsivbrücken mit 
Keramikgerüst. Die nachgängig von der DGPro in die wissenschaftliche Bewertung 
einbezogenen Studie Saker et. al. zeigt, dass Adhäsivbrücken aus mittelfesten Keramiken 
(hier die Aluminiumoxidkeramik In-Ceram) ein gewisses Frakturrisiko aufweisen, was auch 
schon zuvor in einer anderen Studie mit bis zu 10-jähriger Beobachtungszeit nachgewiesen 
wurde. In der Anhörung hat die DGPro darauf hingewiesen, dass in Laborstudien gezeigt 
werden konnte, dass es auch bei den hochwertigsten Keramiken, die aktuell eingesetzt 
werden, zu einer Alterung der Keramik und einer signifikanten Abnahme der Festigkeit mit 
erhöhtem Frakturrisiko über die Zeit kommt. Darüber hinaus lägen für diese 
Versorgungsform keine ausreichenden klinischen Langzeitbetrachtungen vor. In 
mittelfristigen klinischen Studien (5-6 Jahre) mit einflügeligen Adhäsivbrücken aus 
hochfesten Zirkonoxidkeramiken traten bei Überbelastung der Brücken zwar keine 
Gerüstfrakturen auf; ob sich diese Ergebnisse aber auch über einen längerfristigen Zeitraum 
von 10-15 Jahren – so wie für einflügelige Adhäsivbrücken mit Metallgerüst  – bestätigen 
lassen, konnte seitens der DGPro zum Zeitpunkt der Bewertung durch den G-BA nicht 
festgestellt werden, da auch bei hochfesten vollkeramischen Materialien mit einer stärkeren 
Alterung und langfristiger Abnahme der Bruchfestigkeit durch subkritisches Risswachstum zu 
rechnen ist, ein Phänomen, das bei Metallgerüsten nicht auftritt. 

Adhäsivbrücken mit Metallgerüst besitzen dieses Frakturrisiko nicht, mit der Folge, dass eine 
Überbelastung immer nur zum Retentionsverlust und nicht zur Fraktur der Restauration führt. 
Im Gegensatz zu einer Fraktur besteht bei einem Retentionsverlust die Möglichkeit einer 
Wiederbefestigung. Bei einer frakturierten Brücke ist dagegen eine Wiederbefestigung nicht 
möglich, sondern eine Neuversorgung erforderlich. 

Damit fehlt es dem G-BA an einer notwendigen Erkenntnislage, diese vollkeramische 
Versorgungsform unter Einbeziehung der  gem. § 56 Abs. 2 Satz 4 SGB V zwingend zu 
berücksichtigenden Kriterien der Funktionsdauer und der Stabilität als Regelversorgung 
festzulegen. 
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Insofern mangelt es bereits aus diesem Grund an einer Grundlage für die Einführung der 
einflügeligen Adhäsivbrücke mit Keramikgerüst als Regelversorgung beim gegenständlichen 
Befund. 

Hinzu kommt, dass  Adhäsivbrücken mit Keramikgerüst doppelt so starke Klebeflügel und 
Verbinderstärken wie Adhäsivbrücken mit Metallgerüst erfordern, so dass letztere auch unter 
dem Kriterium der Substanzschonung Vorteile aufweisen. Dies kommt insbesondere  in 
Grenzfällen bei anatomisch kurzen klinischen Kronen oder bei eingeschränkten 
Platzverhältnissen zur Gegenbezahnung zum Tragen. Somit führt dieses Kriterium nicht zu 
einer Gleichwertigkeit oder Überlegenheit der vollkeramischen Versorgungsform so dass 
auch dieses Kriterium nicht als Grundlage einer Einführung der einflügeligen Adhäsivbrücke 
mit Keramikgerüst als Regelversorgung beim gegenständlichen Befund herangezogen 
werden kann. 

3. Würdigung der Stellungnahmen 
3.1 Schriftliches Stellungnahmeverfahren 
Die gesetzlich vorgesehenen Stellungnahmeverfahren nach § 91 Absatz 5 SGB V wurden in 
Verbindung mit dem 3. Abschnitt 1. Kapitel der VerfO durchgeführt. Das Stellungnahme-
verfahren wurde am 13. November 2015 eingeleitet. Die Frist für die Einreichung von 
schriftlichen Stellungnahmen endete am 21. Dezember 2015. 

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die eingeleiteten Stellungnahmeverfahren und 
die eingegangenen Stellungnahmen. 

Gesetzliche 
Grundlage 

Stellungnahmeberechtigte Eingang der 
Stellungnahme 

§ 91 Absatz 5 
SGB V 

Bundeszahnärztekammer 
(BZÄK) 

21.12.2015 

§ 92 Absatz 1a Satz 6 
SGB V 

Verband Deutscher Zahntechniker-Innungen 
(VDZI) 

18.12.2015 

Der Inhalt der schriftlichen Stellungnahmen wurde in tabellarischer Form zusammengefasst 
und in fachlicher Diskussion im zuständigen Unterausschuss Zahnärztliche Behandlung 
beraten und ausgewertet (siehe Abschnitt 6 „Dokumentation des Stellungnahmeverfahrens“). 

3.2 Mündliches Stellungnahmeverfahren 
Der Inhalt der mündlichen Stellungnahmen wurde zusammengefasst und in fachlicher 
Diskussion im zuständigen Unterausschuss Zahnärztliche Behandlung beraten und 
ausgewertet (siehe Abschnitt 6 „Dokumentation des Stellungnahmeverfahrens“). 

4. Bürokratiekostenermittlung 
Durch die im Beschluss enthaltenen Regelungen entstehen keine Informationspflichten für 
Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer im Sinne Anlage II zum 1. Kapitel der VerfO. 
Daher entstehen auch keine Bürokratiekosten. 

5. Verfahrensablauf 

Datum Gremium Beratungsgegenstand / Verfahrensschritt 
20.05.2014  Antrag von KZBV, GKV-SV und PatV zur Anpassung der 

Zahnersatz-Richtlinie hinsichtlich der Aufnahme der 
vollkeramischen Adhäsivbrücke mit einem Pfeiler zum Ersatz 
zentraler und lateraler Schneidezähne 
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Datum Gremium Beratungsgegenstand / Verfahrensschritt 
13.11.2015 UA ZÄ Antrag der KZBV zur Anpassung der Zahnersatz-Richtlinie 

hinsichtlich der Aufnahme einer einspannigen Adhäsivbrücke 
mit Metallgerüst mit einem Flügel  zum Ersatz eines 
Schneidezahns  
Beratung von Beschlussentwurf und Tragenden Gründen zur 
Änderung der Zahnersatz-Richtlinie: Anpassung in Abschnitt 
D. II. Nummer 22 und 24 der Zahnersatz-Richtlinie Beschluss 
zur Einleitung des Stellungnahmeverfahrens vor 
abschließender Entscheidung des G-BA (gemäß 1. Kapitel § 
10 VerfO) Beschluss zur Einleitung des 
Stellungnahmeverfahrens vor abschließender Entscheidung 
des G-BA (gemäß 1. Kapitel § 10 VerfO)  

23.11.2015 UA ZÄ Antrag der PatV zur Anpassung der Zahnersatz-Richtlinie 
hinsichtlich der Aufnahme einer einspannigen Adhäsivbrücke 
(vollkeramisch oder mit Metallgerüst) zum Ersatz eines 
Schneidzahns 

15.01.2015 UA ZÄ Auswertung der schriftlichen und mündlichen Stellungnahmen, 
GKV-SV schließt sich dem Antrag der KZBV an 

12.02.2016 UA ZÄ • Abschluss der vorbereitenden Beratungen 

• Beschluss der Beschlussunterlagen (Beschlussentwurf, 
Tragende Gründe) 

18.02.2016 G-BA Abschließende Beratungen und Beschluss über eine 
Änderung der Behandlungs-Richtlinie 

  Mitteilung des Ergebnisses der gemäß § 94 Abs. 1 SGB V 
erforderlichen Prüfung des Bundesministeriums für 
Gesundheit 

  Veröffentlichung im Bundesanzeiger 

  Inkrafttreten 

Berlin, den 18. Februar 2016 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Prof. Hecken 
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6. Dokumentation des Stellungnahmeverfahrens 

Das Stellungnahmeverfahren ist in folgenden Anlagen dokumentiert: 

Anlage 1 Beschlussentwurf des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine 
Änderung der Zahnersatz-Richtlinie: Anpassung in Abschnitt D. II. Nummer 22 
und 24 der Zahnersatz-Richtlinie der KZBV 

Anlage 2 Tragende Gründe zum Beschlussentwurf der KZBV 

Anlage 3 Beschlussentwurf des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine 
Änderung der Zahnersatz-Richtlinie: Anpassung in Abschnitt D. II. Nummer 22 
und 24 der Zahnersatz-Richtlinie der PatV 

Anlage 4 Tragende Gründe zum Beschlussentwurf der PatV 

Anlage 5 Eingereichte Stellungnahmen der zur Stellungnahme berechtigten 
Organisationen 

Anlage 6 Zusammenfassung und Würdigung der schriftlichen und mündlichen 
Stellungnahmen gemäß §§ 91 Abs. 5 und 56 Abs. 3 SGB V von KZBV und 
GKV-SV 

Anlage 7 Zusammenfassung und Würdigung der schriftlichen und mündlichen 
Stellungnahmen gemäß §§ 91 Abs. 5 und 56 Abs. 3 SGB V der PatV 
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